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vom 6. März 2017


1. Verordnung (EU) Nr. 609/2013 über „Speziallebensmittel“ – Entwurf einer delegierten Verordnung zur Zusammensetzung und Information über Tagesrationen für eine gewichtskontrollierende Ernährung zur Kommentierung veröffentlicht
2. Bundesgesundheitsblatt Heft 3/2017: „Nahrungsergänzungs-mittel: Fluch oder Segen?“
3. „Botanicals“ und gesundheitsbezogene Angaben: Befragung der Bürger zur Umsetzung der Health-Claims-Verordnung angekündigt
	

1. Verordnung (EU) Nr. 609/2013 über „Speziallebensmittel“ – Entwurf einer delegierten Verordnung zur Zusammensetzung und Information über Tagesrationen für eine gewichtskontrollierende Ernährung zur Kommentierung veröffentlicht

Die Europäische Kommission legte den Entwurf einer delegierten Verordnung über die Zusammensetzung und Information über Tagesrationen für eine gewichtskontrollierende Ernährung zur öffentlichen Konsultation vor. Grundlage für die delegierte Verordnung ist Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 609/2013 und die darin vorgesehenen delegierten Rechtsakte, die Details u.a. für Lebensmittel für eine gewichtskontrollierende Ernährung regeln sollen. 

Artikel 6 der delegierten Verordnung regelt, dass nährwert- und gesundheitsbezogene Aussagen über Tagesrationen für eine gewichtskontrollierende Ernährung nicht zulässig sind. Davon ausgenommen ist die Angabe "added fibre" zulässig bei Produkten, die mindestens 10 g Ballaststoffe enthalten.

Der Entwurf sieht das Erfordernis einer Notifizierung der Produkte vor dem ersten Inverkehrbringen vor. Die Übergangsfrist beträgt fünf Jahre.

Der Entwurf der delegierten Verordnung und der Anhang, der die Anforderungen an die Zusammensetzung der Tagesrationen für eine gewichtskontrollierende Ernährung enthält, können von den Internetseiten der Kommission heruntergeladen werden.




2. [bookmark: _GoBack]Bundesgesundheitsblatt Heft 3/2017: „Nahrungsergänzungsmittel: Fluch oder Segen?“

Das Leitthema der aktuellen Ausgabe des Bundesgesundheitsblatts (Band 60, Heft 3, März 2017) lautet: „Nahrungsergänzungsmittel: Fluch oder Segen?“. Im Vorwort und in zehn Beiträgen werden die rechtlichen Grundlagen von Nahrungsergänzungsmitteln dargestellt, Abgrenzungsfragen angesprochen und Nutzen und Risiken von Nahrungsergänzungsmitteln bzw. bestimmten Inhaltsstoffen diskutiert:

S. Vieths, P. Steinberg:
Nahrungsergänzungsmittel: Fluch oder Segen? Aktuelle Entwicklungen und bestehende Herausforderungen (Editorial)

P. Noble:
Nahrungsergänzungsmittel. Rechtliche Grundlagen, Abgrenzung zu Arzneimitteln, sonstige Fragestellungen

H. Knopf:
Selbstmedikation mit Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln in Deutschland. Ergebnisse bundesweiter Gesundheitssurveys

E. Breitweg-Lehmann:
Kriterien zur Beurteilung von Nahrungsergänzungsmitteln

K. Stephan:
Pharmakologische Wirkung als Abgrenzungskriterium

C. Steffen:
Rotschimmelreis: Ein bedenkliches Nahrungsergänzungsmittel?

P. Diel, A. Kurrat, C. Oden, L. Hanke:
Risiko und Nutzen von Nahrungsergänzungsmitteln für die Behandlung von Wechseljahresbeschwerden

L. Lehmann, S. T. Soukup, C. Gerhäuser, G. Vollmer, S. E. Kulling:
Isoflavonhaltige Nahrungsergänzungsmittel

M. K. Parr, S. Schmidtsdorff, A. S. Kollmeier:
Nahrungsergänzungsmittel im Sport – Sinn, Unsinn oder Gefahr?

N. Bakhyia, B. Dusemund, K. Richter, O. Lindtner, K. I. Hirsch-Ernst, B. Schäfer, A. Lampen:
Gesundheitliche Risiken von Synephrin in Nahrungsergänzungsmitteln

A. Weißenborn, A. Ehlers, K.-I. Hirsch-Ernst, A. Lampen, B. Niemann:
Ein Vitamin mit zwei Gesichtern. Folsäure – Prävention oder Promotion von Dickdarmkrebs?

Aus urheberrechtlichen Gründen können wir Ihnen die Beiträge leider nicht zur Verfügung stellen.


3. „Botanicals“ und gesundheitsbezogene Angaben: Befragung der Bürger zur Umsetzung der Health-Claims-Verordnung angekündigt

Im Rahmen eines REFIT-Prozesses prüft die Europäische Kommission derzeit bekanntlich die Eignung der Health-Claims-Verordnung im Hinblick auf die Festsetzung der dort vorgesehenen Nährwertprofile, aber auch hinsichtlich der Bewertung der gesundheitsbezogenen Angaben für Pflanzen und Pflanzenzubereitungen („Botanicals“). Das Food Chain Evaluation Consortium (FCEC) wurde von der Europäischen Kommission mit der Durchführung einer Erhebung zum „fitness check“ der Health-Claims-Verordnung beauftragt. Die Online-Konsultation der Fachkreise ist bereits erfolgt, die Frist endete am 17. Februar 2017 (der BAH hat an der Befragung teilgenommen). 

Seit einigen Tagen haben interessierte Bürger nun die Möglichkeit, sich zu den beiden zur Diskussion stehenden Themenbereichen im Rahmen einer Online-Befragung zu äußern. Die Teilnahme an der Konsultation ist bis 1. Juni 2017 möglich.

Die Europäische Kommission, GD SANTE, veröffentlichte auf ihrer Homepage eine kurzgefasste Erläuterung des laufenden „fitness check“ und die englische Fassung des Fragebogens, der die Grundlage für die Konsultation darstellt. Zum 14. März 2017 wird der Fragebogen der Ankündigung zufolge in allen Amtssprachen der EU zur Verfügung stehen, die Beantwortung ist dementsprechend in allen EU-Sprachen möglich.






Ihre Ansprechpartnerinnen:

RAin Andrea Schmitz, Tel.: 0228 / 9574533, E-Mail: schmitz@bah-bonn.de
Dr. Rose Schraitle, Tel.: 0228 / 9574513, E-Mail: schraitle@bah-bonn.de
RAin Vera Strecker, Tel.: 0228 / 9574550, E-Mail: strecker@bah-bonn.de
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